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Bestätigungsvermerk
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark

Bestätigungsvermerk

Bericht zum Rechnungsabschluss

Prüfungsurteil

Wir haben den Rechnungsabschluss der

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark,
Graz,

bestehend aus der Voranschlagsvergleichsrechnung, der Vermögensbilanz zum 31. Dezember 2024 und der
Ertragsrechnung für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr geprüft.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Rechnungsabschluss den gesetzlichen Vorschriften.
Nach pflichtgemäßer Prüfung auf Grund der Bücher und Schriften sowie der erteilten Aufklärungen und
Nachweise ist der Rechnungsabschluss entsprechend der sondergesetzlichen Bestimmung gemäß
§ 69 Abs 2 des Arbeiterkammergesetzes 1992 (AKG) rechnerisch richtig, die Übereinstimmung mit dem
Voranschlag ist gegeben und die Buchführung ist ordnungsgemäß. Die Gliederung des
Rechnungsabschlusses und die Bewertung der einzelnen Vermögensteile und Verbindlichkeiten
(einschließlich der Rückstellungen) wurden unter Anwendung der Rahmen Haushaltsordnung für die
Kammern für Arbeiter und Angestellte für Österreich (RHO) vorgenommen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern die Anwendung der
International Standards on Auditing (ISA). Unsere Verantwortlichkeiten nach diesen Vorschriften und
Standards sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des
Rechnungsabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der
Arbeiterkammer unabhängig in Übereinstimmung mit den österreichischen unternehmensrechtlichen und
berufsrechtlichen Vorschriften und wir haben unsere sonstigen beruflichen Pflichten in Übereinstimmung mit
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns bis zum Datum des
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für
unser Prüfungsurteil zu diesem Datum zu dienen.

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter für den Rechnungsabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Rechnungsabschlusses und dafür, dass
dieser in Übereinstimmung mit den sondergesetzlichen Bestimmungen des AKG und der RHO ein möglichst
getreues Bild der Vermögen , Finanz und Ertragslage der Kammer vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachten, um die Aufstellung des
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtümern ist.
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Bestätigungsvermerk
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark

Bei der Aufstellung des Rechnungsabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit der Arbeiterkammer zur Fortführung der Tätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang
mit der Fortführung der Tätigkeit sofern einschlägig anzugeben, sowie dafür, den
Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Tätigkeit anzuwenden, es sei denn, die gesetzlichen
Vertreter beabsichtigen, entweder die Arbeiterkammer aufzulösen oder die Tätigkeit einzustellen, oder haben
keine realistische Alternative dazu.

Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechnungsabschlusses

Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Rechnungsabschluss als Ganzes frei
von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes
Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit den österreichischen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, durchgeführte
Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn von ihnen einzeln oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie die
auf der Grundlage dieses Rechnungsabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern
beeinflussen.

Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit den österreichischen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung, die die Anwendung der ISA erfordern, üben wir während der gesamten
Abschlussprüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus gilt:

Wir identifizieren und beurteilen die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen
Handlungen oder Irrtümern im Abschluss, planen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken,
führen sie durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage
für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche
falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, da dolose
Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Darstellungen oder das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um
Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit
dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der Arbeiterkammer
abzugeben.
Wir beurteilen die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten
geschätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammenhängende Angaben.
Wir ziehen Schlussfolgerungen über die Angemessenheit der Anwendung des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit durch die gesetzlichen Vertreter sowie, auf
der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang
mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der
Arbeiterkammer zur Fortführung der Tätigkeit aufwerfen können. Falls wir die Schlussfolgerung ziehen,
dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bestätigungsvermerk auf
die dazugehörigen Angaben im Rechnungsabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben
unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch die Abkehr der Arbeiterkammer von der Fortführung der
Tätigkeit zur Folge haben.
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Vermögensbilanz 
zum 31.12.2024 

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark 

Aktiva 31.12.2024 

A. Anlagevermögen 83.215.269,73 

B. Umlaufvermögen 35.650.001,80 

C. Aktive Rechnungsabgrenzung 968.500,59 

Summe Aktiva 119.833.772,12 

AK Steiermark - Rechnungsabschluss 2024 

Passiva 31.12.2024 

A. Kapital 58.189.817,53 

B. Rücklagen 25.951.086,02 

C. Rückstellungen 29.610.742,28 

D. Verbindlichkeiten 6.082.126,29 

E. Passive Rechnungsabgrenzung 

Summe Passiva 

0,00 

119.833.772,12 

6 



Ertragsrechnung 
1.1. bis 31.12.2024 

Hauptgliederung 

    

Summe Erträge 92.982.181,86 

Summe Aufwendungen 92.982.181,86 
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Ertragsrechnung 
1.1. bis 31.12.2024 

Untergliederung 

Summe Erträge 92.982.181,86 

Summe Aufwendungen 92.982.181,86 
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Vergleichsrechnung 
1.1. bis 31.12.2024 

Hauptgliederung 

    

Summe Erträge 91.170.000,00 92.982.181,86 

Summe Aufwendungen 91.170.000,00 92.982.181,86 
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Vergleichsrechnung 
1.1. bis 31.12.2024 

Untergliederung 

Summe Erträge 91.170.000,00 92.982.181,86 

Summe Aufwendungen 91.170.000,00 92.982.181,86 
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Detail zum Rechnungsabschluss 
1.1. bis 31.12.2024 

Kammer für Arbeiter und Angestellte für Steiermark 

Summe 1.598.568,83 
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